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(57) Die Erfindung betrifft ein SPA- Hand- Funktions-Tuch
(A) aus zwei verschiedenen Kunst- oder Naturfasern 
mit Funktionen. Funktionsseite (1) mit Eigenschaften 
zur Wasser- und Schweißaufnahme. Funktionsseite
(2) mit Hygienischen und antibakteriellen 
Eigenschaften oder Rutschhemmenden
Eigenschaften
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SPA - Tuch
(Funktions - Tuch)

Beschreibung: Die Erfindung betrifft ein Funktionstuch für Wellness-, Spa-, Sauna- und 
Badebereiche.

Handtuch mit Hygienektionen It. Zeichnung Nr. PAT01
Funktionsseite (1) Kunst- oder Naturfasern mit Eigenschaften zur Wasser- und 
Schweißaufnahme.
Funktionsseite (2) Kunst- oder Naturfasern mit Hygienischen und antibakteriellen 
Eigenschaften oder rutschhemmenden Eigenschaften
Funktionsseiten sind für Ihren Verwendungszweck gekennzeichnet.

Material: Kunst- und Naturfasern.

Ansprüche: Tuch (A) aus zwei unterschiedlichen Kunst- oder Naturfasern mit den 
unterschiedlichen Funktionen.
Gekennzeichnete Funktionsseiten für die Zuordnung (1) und (2). Kennzeichnung durch 
unterschiedliche Farben, Bedruckungen, Personalisierungen und Stickereien.

Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein SPA - Hand- Funktions-Tuch (A) aus zwei 
verschiedenen Kunst- oder Naturfasern mit Funktionen.
Funktionsseite (1) mit Eigenschaften zur Wasser- und Schweißaufnahme.
Funktionsseite (2) mit Hygienischen und antibakteriellen Eigenschaften oder 
Rutschhemmenden Eigenschaften
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Recherchenbericht zu A 58/2018 österreichisches 
Patentamt

Klassifikation des Anmeldungsgegenstands gemäß IPC:
Ά.4ΤΚ 10/02 (2006.01)

Klassifikation des Anmeldungsgegenstands gemäß CPC:
Ά47Κ 10/02 (2013.01)

Recherchierter Prüfstoff (Klassifikation):
A47K
Konsultierte Online-Datenbank:
EPODOC, WPI, TXT

Dieser Recherchenbericht wurde zu den am 05.03.2018 eingereichten Ansprüchen 1 erstellt.

Kategorie*)
Bezeichnung der Veröffentlichung:

Ländercode, Veröffentlichungsnummer, Dokumentart (Anmelder), 
Veröffentlichungsdatum, Textstelle oder Figur soweit erforderlich

Betreffend
Anspruch

X

X

X

DE 202011103966 Ul (MEYER) 19. Oktober 2011 (19.10.2011) 
Figuren

DE 3920986 Al (KRUG) 03. Januar 1991 (03.01.1991) 
Figuren

DE 20103075 Ul (FROTTANA TEXTIL GMBH & CO KG) 03. Mai 2001 
(03.05.2001)
Ansprüche

1

1

1

Datum der Beendigung der Recherche: „ .. . . Prüfer(in):
13.04.2018 beite Ί von Ί WANKMÜLLER Alfred

*> Kategorien der angeführten Dokumente: A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert.
X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung: der Anmeldungs- P Dokument, das von Bedeutung ist (Kategorien X oder Y), jedoch nach

gegenstand kann allein aufgrund dieser Druckschrift nicht als neu bzw. auf dem Prioritätstag der Anmeldung veröffentlicht wurde,
erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden. E Dokument, das von besonderer Bedeutung ist (Kategorie X), aus dem

Y Veröffentlichung von Bedeutung: der Anmeldungsgegenstand kann nicht ein „älteres Recht“ hervorgehen könnte (früheres Anmeldedatum, jedoch
als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die nachveröffentlicht, Schutz ist in Österreich möglich, würde Neuheit in Frage
Veröffentlichung mit einer oder mehreren weiteren Veröffentlichungen stellen),
dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für & Veröffentlichung, die Mitglied der selben Patentfamilie ist.
einen Fachmann naheliegend ist.
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Geschäftszahl: 1A A 58/2018 - 1 
Anmeldedatum: 05.03.2018

Hartkirchen, 26.06.2018

Ansprüche:

1)

Tuch, (SPA-Tuch) mit zumindest zwei verschiedenen Geweben zueinander verwebt. Wobei die 
Auflageseite (2) gegenüber der Körperseite (1) keine Saugfähigen- und Wasseraufnehmenden 
Eigenschaften aufgrund des Flüssigkeitsabweisendenen Gewebes hat und somit eine 
Flüssigkeitsdurchdringung zur Körperseite verhindert wird.

2)

Tuch aus zumindest zwei unterschiedlichen Kunst- oder Naturfasern mit den unter Anspruch 1 
angeführten Funktionen.

3)

Tuch mit einem dritten Gewebe zwischen der Körperseite (1) und Auflagerseite (2) 
ineinanderverarbeitet zur Verhinderung des Feuchtigkeitsaustausch der Seiten 1 und 2.

4)

Gekennzeichnete Seiten für die Zuordnung (1) und (2). Kennzeichnung durch unterschiedliche Farben, 
Bedruckungen, Personalisierungen und Stickereien der Körperseite bzw. Auflageseite

Zusammenfassung:

Die Erfindung betrifft ein Tuch (SPA-Tuch) bestehend aus zumindest zwei verschiedenen 
gewebten Seiten aus Natur- oder Kunstfasern mit einer Körperseite (1) und Auflageseite (2) 
für die eigene Hygiene in der Intimsphäre in SPA Bereichen.

[ ZULETZT VORGELEGTE ANSPRÜCHE)
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